Stadt Cottbus/Chosebuz
Stadtverordnetenversammiung

Protokoll

der

Beratung des Ausschusses Umwelt und des Ausschusses
Wirtschaft, Bauen und Verkehr
am 30.05.2012

Ort: Stadthaus Altmarkt 21, Raum 3
Beginn: 15:40 Uhr
Ende: 15:55 Uhr

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1)
Es sind 8 stimmberechtigt Stadtverordnete fir den Ausschuss Umwelt und

12 stimmberechtigte Stadtverordnete fir den Ausschuss Wirtschaft, Bau, Verkehr
anwesend.

OFFENTLICHER TEIL

1. Abstimmung zur Tagesordnung
Ausschuss Umwelt: 8:0:0
Ausschuss Wirtschaft, Bau, Verkehr: 12:0: 0

Damit ist die Tagesordnung ohne Anderungen angenommen.

Beschlussvorlagen

1. IV-038/12
Bebauungsplan Nr. O/26/94 ,Fotovoltaikanlage — Dissenchen Nord [I*
— Abwagungs- und Satzungsbeschluss
Fachbereich Stadtentwicklung

Frau Tzschoppe informiert Gber die Begriindung fur die verkirzte Beratungsfolge der
Vorlage.
Herr Thiele erlautert den Abwégungs- und Satzungsbeschluss:

- Das Verfahren wurde ordnungsgemar durchgefiihrt, insbesondere auch die
vorgeschriebene Beteiligung.



Anregungen von Tragern und Birgern sowie die Beteiligung der
Ortsbeirate/Biirgervereine haben keinen Anlass zu einer Anderung des Planentwurfs
gegeben.

Den Hinweisen des OBR Dissenchen bezgl. der kiinftigen Verfugbarkeit von Flachen
fur die Umsetzung der Stadtentwicklungsziele im Hinblick auf die Entwicklung der
Stadt zum kinftigen Ostsee wird mit der zeitlich begrenzten Festsetzung von
Nutzungsrechten in Teilen des Plangebietes Rechnung getragen

Nachfragen zum Flacheneigentum und zum verbleibenden Raum fiir eine Wohnbebauung
entlang des geplanten ,Seewegs” zum Cottbuser Ostsee werden von Herrn Thiele
beantwortet:

Eigentimer ist die EGC. Die Flachen werden veraulert.

Die Fotovoltaikanlage wird nicht bis an den Rand des Plangebietes gebaut.

Die Trasse fir den sogenannten Parkway und eine stral3enbegleitende Bebauung
sind weiterhin maoglich.

Der Abstand der Trasse des ,,Seewegs" zur Fotovoltaikanlage betragt 40-45 m.

Eine Frage zur Abholzung des ,Stangenwaldes” wird ebenfalls beantwortet:

Die Forstbehoérde wird voraussichtlich ordnungsrechtlich gegen den Verursacher
vorgehen.

Die EGC ist nicht davon ausgegangen, dass es sich um Wald im Sinne des
Waldgesetzes handelt.

Die Abholzung ist nicht Gegenstand des Planverfahrens. Der Zeitpunkt der
Abholzung, die Genehmigung und die daraus resultierenden ErsatzmalRhahmen sind
zwischen Forstbehorde und Eigentimer zu klaren. Fur die RechtméaRigkeit des B-
Plans ist die in Aussichtstellung der Umwandlungsgenehmigung mafRgebend. Diese
liegt vor.

Eine Nachfrage zur ordnungsgemafen Abwagung aller Belange wird von Herrn Thiele
bejaht.

Die Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung empfohlen:
Ausschuss Umwelt 6:0:2

Ausschuss Wirtschaft, Bau, Verkehr 8:0:4

Nichtoffentlicher Teil

Es liegen keine Vorlagen vor.

Karin Kihl Hagen Strese
Vorsitzende des Ausschusses Stellv. Vorsitzender des Ausschusses
Umwelt Wirtschaft, Bau, Verkehr



	Öffentlicher Teil

